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1 Einleitung  
 

„Planung kommt häufig dann ins Gespräch, wenn die Praxis sozusagen außer 

Kontrolle gerät […].“ (Bundesarbeitsgemeinschaft für Kinder- und Jugendschutz 

e.V. 1996, S. 9). 

 
Diese überspitzt dargestellte Formulierung von öffentlicher Jugendhilfeplanung 

spiegelt die Folge von einer unstrukturierten Vorgehensweise im Planungsprozess 

wider, betont jedoch simultan die Notwendigkeit des Ausarbeitens einer 

Orientierungshilfe in vielen Bereichen der sich wandelten Gesellschaft. Besonders 

zum Tragen kommt dies im sozialen Bereich, wo es eine besonders bedeutende 

Rolle spielt, da oftmals die wenigen Mittel, die zur Verfügung stehen willkürlich 

eingesetzt werden, ohne auf Bedürfnisse und sich verändernde Lebenslagen der 

Adressat_innen Rücksicht zu nehmen. 

 
Der Name „Jugendhilfe“ gibt bereits Preis, dass diese Hilfe Unterstützung für 

Kinder- und Jugendliche bieten soll, aus diesem Grund ist unerlässlich, 

insbesondere bei der Planung, vor allem sinnvolle und auf niedrigen Kosten 

bedachte Einsatzmöglichkeiten mit in den Fokus zu rücken (vgl. 

Bundesarbeitsgemeinschaft für Kinder- und Jugendschutz e.V. 1996, S. 11). Die 

Relevanz dieser Thematik ist somit einflussreicher denn je, da qualitativ 

hochwertige und gezielt eingesetzte Jugendhilfe sich nicht nur positiv auf die 

direkten Betroffenen, nämlich Kinder und Jugendliche auswirkt, sondern ebenfalls 

indirekt auf das gesamte soziale Umfeld (vgl. Bundesarbeitsgemeinschaft für 

Kinder- und Jugendschutz e.V. 1996, S. 11). 

 
Die Lebensbedingungen von Kindern und Jugendlichen haben sich in den letzten 

Jahren stark verändert. Aus diesem Grund ist der Prozess der Jugendhilfeplanung 

aktueller denn je. „Jugendhilfe ist intensiver geworden und muss  sich neuen 

Herausforderungen stellen“ (Jugendhilfeplanung, Teilplan Kinder- und 

Jugendarbeit, 2011, S. 4). 

Im Laufe meiner Arbeit möchte ich für das Thema „Jugendhilfeplanung“ 

sensibilisieren, da es zum gegenwärtigen Zeitpunkt eine Aktualität widerspiegelt, 

die wichtige gesellschaftspolitische Erkenntnisse hervorbringen könnte. Nicht 

zuletzt   durch   Faktoren   wie   dem   demographischen   Wandel,   Zu-   und 
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Abwanderungen junger Menschen, Lebenssituationen sowie den Bedürfnissen 

und Interessen, welche damit einhergehen, geraten häufig durch finanzielle 

Engpässe der Kommune in den Hintergrund. In meiner Arbeit möchte ich 

verdeutlichen, dass Jugendhilfeplanung einen partizipativen Prozess darstellt, der 

einem Balanceakt gleicht – jedoch muss dies auch öffentlich artikuliert werden, um 

Veränderungen zu bewirken. Denn man sollte sich bewusst machen, dass im 

Vordergrund die Förderung und Entwicklung der Fähigkeiten junger Menschen 

steht. 

Beginnen möchte ich mit einem kurzen geschichtlichen Abriss in der Entwicklung 

der Jugendhilfeplanung, um aufzuzeigen, dass Jugendhilfeplanung keineswegs 

ein neues Hirngespinst des Gesetzgebers darstellt – ganz im Gegenteil: Starke 

Diskussionen kamen nicht erst mit dem Inkrafttreten des Kinder- und 

Jugendhilfegesetzes (KJHG) bzw. des SGB VIII in den Jahren 1990/ 1991 auf. 

Fortfahren möchte ich dann mit gesetzlichen Rahmenbedingungen, welchen sich 

die Jugendhilfeplanung stellen muss, um ihren Auftrag zu erfüllen. Nach diesem 

Kapitel werde ich im Allgemeinen darstellen, was Jugendhilfeplanung umfasst – 

Definitionen, die Bedeutung von Jugendhilfeplanung und das Verfahren werden 

kurz und knapp theoretisch erörtert. Im Anschluss daran werde ich kurz 

Planungsgrundsätze beschreiben, welche zu dem letzten Kapitel meiner Arbeit 

hinüberleiten sollen. In meinem letzten Kapitel möchte ich die Planungsschritte der 

Jugendhilfeplanung an einem konkreten Beispiel, der Stadt Dessau-Roßlau, 

veranschaulichen. Da ich in der Stadtverwaltung Dessau-Roßlau mein 14- 

wöchiges Berufspraktikum absolviert habe und viele Einblicke in den Bereich der 

Jugendhilfeplanung und Jugendförderung gewinnen konnte, möchte ich diese 

Gelegenheit nutzen, um den Prozess der Jugendhilfeplanung, im Bereich Kinder- 

und Jugendarbeit, für Außenstehende zu beschreiben und vor allem um diesen 

Prozess transparenter zu beleuchten. 

In diesem Zusammenhang möchte ich kurz erwähnen, dass es sich bei meiner 

Bachelorarbeit um eine rein literarische Arbeit handelt, da die Kürze des 

Praktikumszeitraumes es nicht zuließ, im Rahmen dieser zeitintensiven und 

planungsaufwendigen Thematik, eine entsprechende empirische Erhebung 

durchzuführen. Beenden möchte ich meine Bachelor-Thesis mit einem Fazit, in 

dem ich noch einmal darstellen werde, warum Jugendhilfeplanung einen 

Balanceakt darstellt. Darüber hinaus möchte ich kurz reflektieren, wie ich die 
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Jugendhilfeplanung praxisnah erlebt habe, um im Umkehrschluss festzuhalten, 

wie sich Jugendhilfeplanung theoretisch darstellt und welche immense Bedeutung 

die öffentliche Jugendhilfeplanung in der heutigen Zeit innehat. 

 
 
 
 

2 Jugendhilfeplanung in Grundzügen  
 
2.1 Geschichtlicher Abriss der Jugendhilfeplanung  

 
Um nachvollziehen zu können, wie sich der gegenwärtige Stellenwert von Planung 

bzw. planerischem Handeln in der aktuellen Situation der Jugendhilfeplanung 

ergeben hat, möchte ich zunächst kurz darstellen, wie sich der Gedanke des 

Planes bei der Kinder- und Jugendarbeit entwickelt hat. „Eine Beschäftigung mit 

der ‘Geschichte‘ der Jugendhilfeplanung kann darüber hinaus nützlich sein im 

Hinblick auf die Weiterentwicklung von Konzepten und Methoden“ (Merchel, 1994, 

S. 11). 

 
Zudem ist es ebenfalls von großer Bedeutung, „um Entwicklungen und ‘Logik‘ 

heutiger Planungskonzepte und Methoden sowie deren organisatorischer 

Strukturmerkmale begreifen zu können“ (Kilb, 2000, S. 23). 

 
 
 

Entwicklungen der Planung nach 1945 

 
Nach 1945 verliefen die Entwicklungen in den verschiedenen Bereichen der 

Sozialplanung sehr unterschiedlich (vgl. Kilb, 2000, S. 33). Dabei ist jedoch 

anzumerken, dass die sogenannte „neue Sozialpolitik“ in den Jahren nach 1945 

auf die gesamte Bevölkerung zugeschnitten ist und nicht etwa auf bestimmte 

Bevölkerungsgruppen, wie beispielsweise die Arbeiterklasse (vgl. Kilb, 2000, S. 

33). Sozialplanung wird somit erstmals in der Geschichte von Sozial- und 

Jugendhilfeplanung als integrierte Planung (vgl. Kühn zitiert nach Kilb, 1975, S. 

45ff.) bezeichnet; doch es findet trotz alldem nach wie vor eine Segmentierung auf 

verschiedenen Ebenen der Planung statt: 

 
• „eine  Ebene  von  ‘Gesellschaftsplanung‘  mit  der  Unterscheidung  von 

Sozialversicherungs-, Sozialversorgungs- und Fürsorgeplanung 
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• der Stadtplanungsebene 

• der Ebene kommunaler Sozialversorgungsplanung mit 

zielgruppenbezogenen Einzelplanungen wie etwa in den Bereichen von 

Jugendhilfe, Altenhilfe, Obdachlosenhilfe, Hilfen für ausländische 

Arbeitnehmer, Behindertenhilfe und Hilfen für sonstige schwache Gruppen 

(Drogenhilfe etc.)“ (Kühn zitiert nach Kilb (a.a.O), 2000, S. 34). 

 
In der Nachkriegszeit, in den 40er und 50er Jahren, wurde der Fokus hingegen auf 

die Verkehrs- und Stadtplanung gelegt, die man nach Wentz in fünf 

Planungsphasen untergliedern kann: 

 
(1) „aufgelockerte[n] und verkehrsorientierte[n]“ Phase in den 40er und 50 

Jahren (vgl. Wentz zitiert nach Kilb, 1995, S. 77ff.). 

(2) „eine Phase der Verdichtung und Urbanisierung in den 60er und 70er 

Jahren 

(3) einer Zeitära von Kleinteiligkeiten und Partizipation in den 80er Jahren 

(4) der sich daran anschließenden Phasen der Postmoderne 

(5) und des ‘nachhaltigen Planens‘“ (Wentz zitiert nach Kilb, 1995, S. 77ff.). 

 
In der einschlägigen Fachliteratur zum Thema „Sozialplanung in der 

Nachkriegszeit“ spricht man im Bereich der sogenannten „sonstigen 

Sozialplanung“ sogar von einer „Planungsabstinenz“ bis Mitte der 60iger Jahre 

(vgl. Merchel, 1994, S. 12f.; Kühn, 1975, S. 12). Hierbei werden mehrere 

zeitgeschichtliche Faktoren wie der Ausbau der sozialstaatlichen Strukturen, das 

Fehlen einer gesellschaftlichen und politischen Basis sowie die politische 

Systemkonkurrenz benannt (vgl. Kilb, 2000, S. 34f.). In den Jahren nach 1970 

konnte man regelrecht eine Euphorie im Prozess der Jugendhilfeplanung 

feststellen (vgl. Kilb, 2000, S. 36.). Zugleich entwickelte sich ab diesem Zeitpunkt 

ein Verständnis dahingehend, dass „Planung auch als Gelegenheit, als Methode 

und Instrument des Austragens“ der verschiedensten Interessengruppen zu 

bezeichnen ist (Kilb, 2000, S. 36.). Mit Beginn der 1980er Jahre kam erneut eine 

allgemeine Planungsskepsis und sogar ein Stillstand bei den ausführenden 

Ämtern/ Personen auf, „hervorgerufen durch die Veränderungen von 

ökonomischen und politischen Rahmenbedingungen, aber auch die vielfältigen 

Erfahrungen, die man mit Sozial- und Jugendhilfeplanungen als 

‘Reforminstrument‘ gemacht habe“ (Kilb, 2000, S. 36). Eine Wende trat erst ein 
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gutes Jahrzehnt später ein; es ließ sich in neu andeutendes Planungsleitbild 

erahnen. Beleg dafür ist vor allem die Verwendung fachlicher Begrifflichkeiten von 

Akteuren, die sich mit der planungsbezogenen Literatur beschäftigten: „Planung 

als offener Prozess“ (vgl. Hafeneger/ Kilb zitiert nach Kilb, 2000, S. 36), „Planung 

als kommunikativer und kooperativer Prozess“ (vgl. Merchel zitiert nach Kilb 

1992/1996, S. 36) und „Planung als Balanceakt“ (Herrmann zitiert nach Kilb, 1998, 

S. 36f.). 

 
 
 

2.2 Rechtliche Rahmenbedingungen  

2.1.1 Allgemeine gesetzliche Richtlinien 
 
Aufgenommen wurde die konkrete Verpflichtung zur Jugendhilfeplanung erst mit 

dem Inkrafttreten des Kinder- und Jugendhilfegesetzes im Januar 1990 und im 

darauffolgenden Jahr, Achtes Buch Sozialgesetzbuch (vgl. Maykus, Schone, 

2010, S. 157). Der gesetzliche  Rahmen für die Jugendhilfeplanung wurde in den 

§§ 79 bis 81 SGB VIII klar abgegrenzt, innerhalb dessen sich das Geschehen, 

während des Planungsprozesses in der kommunalen Kinder- und Jugendhilfe, 

abspielen soll (vgl. Merchel, 2016, S. 37). Doch wofür stehen die Regelungen im 

SGB VIII? Die Regelungen im SGB VIII: 

 
• „markieren die Bedeutung der Jugendhilfeplanung als ein Verfahren, mit 

dem der Träger der öffentlichen Jugendhilfe seine ‘Gesamtverantwortung‘ 

wahrnimmt, 

• zeigen die fachlichen und fachpolitischen Zielsetzungen der 

Jugendhilfeplanung auf, 

• verdeutlichen methodische Schritte und Anforderungen an 

Planungsprozesse und 

• verweisen auf den Zusammenhang zwischen Prozessen der Planungen 

und der Qualitätsentwicklung und fordern somit zu deren Verkoppelung 

heraus“; was allgemein festgehalten werden kann (Merchel, 2016, S. 37). 

 
Durch diese Regelungen hat der Gesetzgeber ein Rahmenkonzept entworfen, 

durch das normative Vorgaben entwickelt worden sind und somit der Begriff der 

„Jugendhilfeplanung“ fachpolitisch konturiert werden soll (vgl. Merchel, 2016, S. 

37f.). Allerdings sollte man der Tragweite der gesetzlichen Gegebenheiten immer 
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Beachtung schenken- in welcher Vielfalt, Art und Weise sowie Intensität 

Jugendhilfeplanung diesen normativen Grenzen folgt, unterliegt dem jeweiligen 

kommunalen Träger der öffentlichen Jugendhilfe (vgl. Merchel, 2016, S. 38). 

 
Das Jugendamt als zweigliedrige Instanz, bestehend aus Jugendhilfeausschuss 

(JHA) und der Verwaltung des Jugendamtes, ist gesamtverantwortlich und 

demzufolge steuerungsverantwortlich für die Infrastruktur im Prozess der lokalen 

Kinder- und Jugendhilfe. Darüber hinaus muss vom Jugendamt sichergestellt sein, 

dass die im KJHG skizzierten Hilfeleistungen der Kinder- und Jugendhilfe 

vorhanden sind und dass die Leistungsberechtigten ihren jeweiligen 

Rechtsanspruch jeder Zeit einlösen können (vgl. Merchel, 2016, S. 38f.).  Im 

Gesetz ist die damit einhergehende Planungsverantwortung ausdrücklich 

benannt, dort heißt es: 

 
„Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben für die Erfüllung der Aufgaben 

nach diesem Buch die Gesamtverantwortung einschließlich der 

Planungsverantwortung“ (§ 79 Abs. 1 SGB VIII). 

 
§ 79 Abs. 2 SGB VIII hingegen markiert die inhaltlichen Dimensionen, in denen die 

inhaltliche Umsetzung der ganzheitlichen Planungsverantwortung zum Tragen 

kommt: Denn die Träger der öffentlichen Jugendhilfe sollen gewährleisten, dass 

„die erforderlichen und geeigneten Einrichtungen, Dienste und Veranstaltungen 

[…] rechtzeitig und ausreichend zur Verfügung stehen“ (§ 79 Abs. 2 SGB VIII). 

 
Die hier ausgelisteten Adjektive, „erforderlich, geeignet, rechtzeitig und 

ausreichend“ wie Jugendhilfe gestaltet werden soll, kennzeichnen in diesem Fall 

die vorliegenden drei zentralen Dimensionen der Planungsverantwortung (vgl. 

Merchel, 2016, S. 38f.). Im Folgenden werde ich kurz die verschiedenen 

Dimensionen benennen, welche ich an späterer Stelle meiner Arbeit erneut 

aufgreifen möchte, um näher darauf einzugehen. 

 
1. die qualitative, fachliche Dimension 

2. die quantitative Dimension sowie 

3. die zeitliche Dimension (vgl. Merchel, 2016, S. 38). 
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Im § 80 Abs. 2 SGB VIII werden vier wesentliche Ziele der Jugendhilfeplanung 

hervorgehoben: „Einrichtungen und Dienste sollen so geplant werden, dass 

insbesondere 

 
1. Kontakte in der Familie um im sozialen Umfeld erhalten und gepflegt 

werden können, 

2. ein möglichst  wirksames, vielfältiges und aufeinander abgestimmtes 

Angebot von Jugendhilfeleistungen gewährleistet ist, 

3. junge Menschen und Familien in gefährdeten Lebens- und Wohnbereichen 

besonders gefördert werden, 

4. Mütter und  Väter Aufgaben  in der Familie und Erwerbstätigkeit besser 

miteinander vereinbaren können.“ 

 
Damit wurden Ziele festgesetzt, welche bei den fachpolitischen Ausführungen 

zur Angebotsgestaltung sowie bei der methodischen Ausgestaltung der 

Planungsprozesse Berücksichtigung finden: 

 
• „Ausrichtung der Angebote und Leistungen am sozialen Umfeld – ein 

Gestaltungsprinzip, das sich auf das Leitkonzept der 

‘Lebensweltorientierung‘ bezieht (Thierisch, 2014; Herrmann, 2004 zitiert 

nach Merchel, 2016, S. 41) und sich auch mit den Vorstellungen zu einer 

sozialraumorientierten Jugendhilfe (Hinte/Treeß, 2014 zitiert nach Merchel, 

2016, S. 41) verbinden lässt; 

• Herstellen eines konzeptionell (und eventuell weltanschaulich) vielfältigen 

Angebots, dessen einzelne Teile jedoch aufeinander abgestimmt und 

miteinander verbunden sein sollen – charakterisiert als eine plurale und 

‘vernetzte‘ Angebotsstruktur (Schubert, 2011 zitiert nach Merchel, 2016, S. 

41); 

• Ausrichtung der Angebote an Kriterien der Wirksamkeit – daraus 

resultierend die Anforderungen, mögliche Wirkungskriterien für Angebote 

zu benennen und Überlegungen zu Modalitäten der 

Wirksamkeitsbewertung zu entwickeln (Nüsken 2010, Polutta 2011 nach 

Merchel, 2016, S.41); 

• Prioritäten beim Einsatz von Jugendhilferessourcen in solchen Regionen, in 

denen Familien in sozial belasteten Lebenssituationen leben und daher in 

besonderer Weise der Förderung und Unterstützung durch die Jugendhilfe 
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bedürfen – auch hier eine Nähe zu sozialraumbezogenen 

Planungsüberlegungen (Merchel 2015a zitiert nach Merchel, 2016, S. 41); 

• Einsatz der Jugendhilfe zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf – 

ein Aspekt, der insbesondere auf die Angebote zur Kindertagesbetreuung 

in den verschiedenen Altersgruppen bis zum Schulalter ausgerichtet ist“ 

(Merchel, 2016, S. 41f.). 

2.1.2 Gesetzliche Richtlinien bei der Kinder- und Jugendarbeit 

 
Neben diesen Zielen, die explizit für den Prozess der Jugendhilfeplanung 

benannt werden, gelten darüber hinaus weitere gesetzliche 

Rahmenbedingungen, welche die Leitgedanken der öffentlichen Kinder- und 

Jugendhilfe verankern: 

 
§ 1 Abs. 1 SGB VIII: 

 
„Jeder junge Mensch hat ein Recht auf Förderung seiner Entwicklung und auf 

Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen 

Persönlichkeit.“ 

 
§ 1 Abs. 3 SGB VIII: 

 
„Jugendhilfe soll zur Verwirklichung des Rechts nach Absatz 1 insbesondere 

 
1. junge Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung fördern 

und dazu beitragen, Benachteiligungen zu vermeiden oder abzubauen, 

2. Eltern und andere Erziehungsberechtigte bei der Erziehung beraten und 

unterstützen, 

3. Kinder und Jugendliche vor Gefahren für ihr Wohl schützen, 

4. dazu beitragen, positive Lebensbedingungen für junge Menschen und 

ihre Familien sowie eine kinder- und familienfreundliche Umwelt zu 

erhalten oder zu schaffen.“ 

 
§ 11 Abs. 1 SGB VIII: 

 
„Jungen Menschen sind die zur Förderung ihrer Entwicklung erforderlichen 

Angebote der Jugendarbeit zur Verfügung zu stellen. Sie sollen an den Interessen 

junger Menschen anknüpfen und von ihnen mitbestimmt und mitgestaltet werden, 
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sie zur Selbstbestimmung befähigen und zu gesellschaftlicher Mitverantwortung 

und zu sozialem Engagement anregen und hinführen.“ 

 
§ 11 Abs. 3 SGB VIII: 

 
„Zu den Schwerpunkten der Jugendarbeit gehören: 

 
1. außerschulische  Jugendbildung  mit  allgemeiner,  politischer,  sozialer, 

gesundheitlicher, kultureller, naturkundlicher und technischer Bildung, 

2. Jugendarbeit in Sport, Spiel und Geselligkeit, 

3. arbeitswelt-, schul- und familienbezogene Jugendarbeit, 

4. internationale Jugendarbeit, 

5. Kinder- und Jugenderholung, 

6. Jugendberatung.“ 

 
§ 12 Abs. 1 SGB VIII: 

 
„Die eigenverantwortliche Tätigkeit der Jugendverbände und Jugendgruppen ist 

unter Wahrung ihres satzungsgemäßen Eigenlebens nach Maßgabe des § 74 

SGB VIII zu fördern.“ 

 
§ 13 Abs. 1 SGB VIII: 

 
„Jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur 

Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf 

Unterstützung angewiesen sind, sollen im Rahmen der Jugendhilfe 

sozialpädagogische Hilfen angeboten werden, die ihre schulische und berufliche 

Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und ihre soziale Integration fördern.“ 

 
§ 14 Abs. 1 und 2 SGB VIII: 

 
„(1) Jungen Menschen und Erziehungsberechtigten sollen Angebote des 

erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes gemacht werden. (2) Die Maßnahmen 

sollen 

 
1. junge Menschen befähigen, sich vor gefährdenden Einflüssen zu schützen 

und sie zu Kritikfähigkeit, Entscheidungsfähigkeit und Eigenverantwortlichkeit 

sowie zur Verantwortung gegenüber ihren Mitmenschen führen, 
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1.  Eltern und andere Erziehungsberechtigte besser befähigen, Kinder und 

Jugendliche vor gefährdenden Einflüssen zu schützen.“ 

 
Eine weitere wichtige Grundlage in der öffentlichen Kinder- und Jugendhilfe bildet 

der § 9 Abs. 3 SGB VIII, welcher beschreibt, dass die unterschiedlichen 

Lebenslagen von Jungen und Mädchen zu berücksichtigen  sind, 

Benachteiligungen anzubauen und die Gleichberechtigung von Jungen und 

Mädchen zu fördern sind. Des Weiteren beschreibt der § 74 SGB VIII eine weitere 

gesetzliche Gegebenheit, welcher die Förderung der freien Jugendhilfe regelt. 

 
 

2.3 Methodische Grundlagen  
 
„Jugendhilfeplanung ist ein Instrument zur systematischen, innovativen und damit 

zukunftsgerichteten Gestaltung und Entwicklung der Handlungsfelder der 

Jugendhilfe mit dem Ziel, positive Lebensbedingungen für junge Menschen und 

ihre Familien zu erhalten oder zu schaffen und ein qualitativ und quantitativ 

bedarfsgerechtes Jugendhilfeangebot rechtzeitig und ausreichend bereitzustellen“ 

(vgl. §§ 1, 79 SGB VIII; vgl. Jordan, E., Handbuch Jugendhilfeplanung, S. 213). 

Jugendhilfeplanung ist somit ein Instrument zur Erfüllung der 

Gesamtverantwortung (vgl. § 79 SGB VIII; vgl. Maykus, Schone, 2010, S. 91). 

 
„Planung“ ist in diesem Zusammenhang jedoch eine unspezifische Begrifflichkeit. 

Denn  mit  „Planung“  in  der  Kinder-  und  Jugendhilfe  ist  zunächst  einmal  eine 

„bestimmte zeitliche Perspektive des Denkens charakterisiert: Das Denken ist auf 

künftige Zustände und künftiges Handeln ausgerichtet“ (Merchel, 2016, S. 44). Ab 

welchem methodischem  Grad der Systematisierung sich das Denken 

sinnvollerweise als „Planung“ bezeichnen lässt, wird begriffslogisch jedoch nicht 

eindeutig definiert. Somit lässt sich kurz und knapp schlussfolgern, dass es für die 

Infrastrukturplanung in der Kinder- und Jugendhilfe ebenfalls Vorgaben von 

bestimmen Planungselementen bedarf – durch diese sollen 

Mindestvoraussetzungen definiert werden, welche erfüllt sein müssen, um ein 

Verfahren als „Jugendhilfeplanung“ titulieren zu können (vgl. Merchel, 2010, S. 

44). In den gängigen Gesetzmäßigkeiten, des § 80 Abs. 1 SGB VIII, kann man 

nachlesen, dass … 

 
(1) der Bestand an Einrichtungen und Diensten festgestellt wurde, 
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(2) der Bedarf ermittelt wurde, 

(3) die dem Bedarf entsprechenden Vorgaben „rechtzeitig und ausreichend“ 

geplant wurden (vgl. § 80 Abs. 1 SGB VIII). 

 
Mit dieser Definition ist damit eine Mindestanforderung hinsichtlich der 

Verfahrensschritte in der Kinder- und Jugendhilfe festgesetzt. Der Gesetzgeber 

gibt jedoch keine starre zeitliche Abfolge von Planungsschritten an, es erfolgt 

lediglich ein Verweis auf den „klassischen Dreischritt“. Hierbei soll der „Ist“- 

Zustand (Vergewisserung über den Bestand), der „Soll“- Zustand, also die 

Verständigung über einen politischen und fachlichen anzustrebenden Zielzustand 

sowie die Maßnahmenplanung, zur Konkretisierung, um die Differenz zwischen 

dem Bestand und Bedarf in einem absehbaren Zeitraum zu schließen, eruiert 

werden (vgl. Merchel, 2016, S. 45f.). 

 
Es ist anzumerken, dass sich Planungsschritte aufgrund drängender 

Anforderungen, die sich kurzfristig ergeben haben, sehr wohl überlagern können. 

Demzufolge muss Jugendhilfe „offen sein für methodische Flexibilität, jedoch 

müssen die drei in § 80 Abs. 1 SGB VIII genannten Verfahrenselemente im Blick 

bleiben“ (Merchel, 2016, S. 45f.).  Neben der Flexibilität und Anpassungsfähigkeit 

in der Jugendhilfeplanung muss darauf geachtet werden, dass der Gesetzgeber 

zwischen „Bedarf“ und „Bedürfnissen“ unterscheidet. 

 
Bei der Erörterung des Begriffs „Bedarf“ sollen die Bedürfnisse der 

Leistungsadressat_innen mit einbezogen werden. Dies bedeutet demzufolge, dass 

man die  Leistungsadressat_innen  mit im Prozess der Jugendhilfeplanung 

partizipieren lassen muss, um überhaupt eine Wahrnehmung zu erhalten, was 

deren „Bedürfnisse“ sein können (vgl. Merchel, 2016, S. 46f.). „Bedarf ist dann die 

Entscheidung darüber, was an den Bedürfnisartikulationen der 

Leistungsadressaten anerkannt und – in Verbindung mit weiteren Vorstellungen zu 

fachpolitischen und gesellschaftspolitischen Erfordernissen – als politisch gewollt 

und künftig finanzierbar definiert wird“ (Merchel, 2016, S. 46). Allgemeingültig lässt 

sich festhalten, dass der „Bedarf“ eine Kategorie darstellt, welche sowohl auf 

politische Entscheidungen als auch auf politische Bewertungen verweist (vgl. 

Merchel, 2010, S. 46). Darüber hinaus wird der Träger der öffentlichen Jugendhilfe 

aufgefordert, die „Jugendhilfeplanung mit anderen örtlichen und überörtlichen 

Planungen zu verknüpfen und daraus hinzuwirken, (Merchel, 2016, S. 48) dass 



16  

„die Planungen insgesamt den Bedürfnissen und Interessen der jungen Menschen 

und ihrer Familie Rechnung tragen“ (§ 1 Abs. 3 SGB VIII i.V.m. § 80 Abs. 4 SGB 

VIII). In diesem Sinne sind vor allem Verkopplungen „zur Sozialplanung, zu 

schulbezogenen Planungen, zur Grünflächenplanung, zur 

Kulturentwicklungsplanung, aber auch umfassender zur Verkehrsplanung und zur 

wohngebietsbezogenen Stadtentwicklungsplanung“ zu ziehen (Merchel, 2010, S. 

48). Selbstverständlich bringt das Einlösen dieser Anforderungen gewisse 

Herausforderungen mit sich, die es zu bewältigen gilt. Herausforderungen wie die 

Überschreitung der persönlichen und fachlichen Kapazitäten und Kompetenzen 

sowie eine eventuelle Abschottung anderer Planungsbereiche gegenüber des 

Fachpersonals der Jugendhilfeplanung. 

 
Der Impuls aus Richtung des Gesetzgebers im SGB VIII formuliert folgende 

methodische Anforderungen an die Jugendhilfeplanung, die sich kurz 

zusammenfassen lassen: 

 
• „Planungselemente: Bestandserhebung – Bedarfsermittlung – 

Maßnahmenplanung; 

• Flexibilität und Anpassungsfähigkeit im Planungsvorgehen; 

• Einbezug aller Leistungsfelder der Kinder- und Jugendhilfe; 

• Jugendhilfeplanung als prozesshaftes und kontinuierliches Geschehen; 

• Beteiligung der Leistungsadressaten zur Wahrnehmung von deren 

Bedürfnissen; 

• Differenzierung zwischen Bedarf und Bedürfnissen; 

• umfassende Beteiligung von Trägern der freien Jugendhilfe; 

• Ankopplung von Jugendhilfeplanung an andere örtliche Planungen und 

zur Realisierung einer kinder-, jugend- und familienfreundlichen regionalen 

Lebenswelt“ (Merchel, 2016, S. 49). 

In den vorangegangenen Abschnitten habe ich einige grundlegende fachliche 

Markierungen zum Thema „Jugendhilfeplanung“ aufgegriffen. Offen bleibt jedoch 

bisher: Mit welchen Modalitäten im Verfahrensprozess und in welchen 

methodischen Handlungsschritten die Aufgaben in der kommunalen 

Jugendhilfeplanung bearbeitet werden sollen? 

Im klassischen Sinne kann man von Jugendhilfeplanung nach SGB VIII sprechen, 

wenn      eine      Bestandserhebung,      eine      Bedarfsermittlung      und      eine 
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Maßnahmenplanung realisiert worden sind (vgl. Merchel, 2016, S. 78f.). In 

welchem Umfang die Stadt Dessau-Roßlau diesem Auftrag nachgekommen ist, 

möchte ich in meinem nachfolgenden Kapitel aufzeigen. Doch vorab möchte ich 

einen kurzen theoretischen Input zum Sachverhalt umreißen 

 
 
 
 

3 Methodische Vorgehensweise  

„Jugendhilfeplanung- Warum die kommunale Jugendhilfe einen Balanceakt 

darstellt“ diese Fragestellung habe ich zum Gegenstand meiner Bachelorarbeit 

gemacht. Mit diesem Thema möchte ich auf die häufig multiplen Problemlagen 

hinweisen, welchen sich die (kommunale) Jugendhilfeplanung zu stellen hat. 

Um theoretisch beschriebene Abläufe untermauern zu können, habe ich die 

Jugendhilfeplanung der Stadt Dessau-Roßlau gewählt. In meiner folgenden 

Ausführung möchte ich speziell auf den Theorie-Praxis-Vergleich hinweisen – 

genauer, ich möchte am Beispiel der Stadt Dessau-Roßlau erklären, inwiefern 

sich Jugendhilfeplanung auf kommunaler Ebene vollzieht und wie eine möglich 

Umsetzung der gesetzlich vorgeschriebenen Jugendhilfeplanung aussehen kann. 

Kurzum: ich beschreibe in den nachfolgenden Kapiteln wie Jugendhilfeplanung 

laut Lehrbuch vollzogen werden sollte, im Anschluss daran schildere ich wie die 

Stadt Dessau-Roßlau ihrem Auftrag nachgekommen ist. Über eventuelle 

Problemlagen, die während des Prozesses der Jugendhilfeplanung auftauchen 

können, konnte ich mir kein Bild verschaffen. Jedoch nur aus dem Grund, da ich 

auf dem Fundament einer Jugendhilfeplanung, Teilplan Kinder- und Jugendarbeit, 

meine Informationen beziehe – somit ist es mir nicht möglich auf Probleme 

während des Planungsprozesses hinzuweisen. 

In diesem Zusammenhang möchte ich erwähnen, dass es sich bei dieser Arbeit 

um eine reine Literaturarbeit handelt. Ich habe mich für diese Variante der 

Bachelorarbeit entschieden, da der Planungsprozess der Jugendhilfeplanung sehr 

zeitaufwendig ist und eine empirische, repräsentative Erhebung in diesem 

Rahmen nicht möglich gewesen wäre. In meinem 14-wöchigen Berufspraktikum, 

im Jugendamt der Stadt Dessau-Roßlau, war es mir daher nur möglich für die 

bevorstehende   Jugendhilfeplanung   kleine   Vorarbeiten   zu   leisten   –   eine 
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Fortschreibung, mit vorhergehender Befragung der Nutzer_innen, soll bis Juni 

2018 erfolgen. 

 
 
 
 

4 Planungsgrundsätze  – Organisation  von  

Planungsprozessen  

Im Laufe der Zeit hat sich zunehmend die Ansicht durchgesetzt, dass „komplexe 

Planungs- und Entscheidungssituationen (möglichst interdisziplinäre) 

Planungsteams erfordern“ (Maykus, Schone, 2010, S. 115). Diese müssen in die 

Lage versetzt werden, geeignete Planungstechniken sowie umfangreiche 

Methoden anzuwenden. In den letzten Jahren hat sich zunehmend ein 

Planungsverständnis etabliert, „welches auf Einbezug und Beteiligung der 

Fachkräfte innerhalb und außerhalb des Jugendamtes und von betroffenen jungen 

Menschen und Familien ausgerichtet ist“ (Maykus, Schone, 2010, S. 115). 

Im Fokus der kommunalen Jugendhilfeplanung steht demzufolge die Schaffung 

einer Planungsstruktur vor Ort, die einerseits die Gestaltung des 

Planungsprozesses mit allen erforderlichen Ressourcen gewährleistet. 

Andererseits muss sichergestellt werden, dass eine frühzeitige Klärung von 

Aufgaben und Organisation, aller wirkungsvoller ineinandergreifender Akteure, 

welche an Planungsprozess beteiligt sind, herbeigeführt wird (vgl. Maykus, 

Schone, 2010, S. 115). Eine entscheidende Rolle kommt hierbei dem 

Jugendhilfeausschuss (JHA) zu. Dieses Gremium setzt wichtige 

Rahmenbedingungen fest, definiert den Auftrag und die entsprechende 

Zielrichtung der Planung (vgl. Maykus, Schone, 2010, S. 115). 
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4.1 Verfahrensvorschlag  kommunaler  Planungsprozesse  am 

Beispiel der Stadt Dessau-Roßlau  

Um einen Überblick der kommunalen Jugendhilfeplanung der Stadt Dessau- 

Roßlau veranschaulichen zu können, lässt sich in einer kurzen Ausführung die 

Ausgangssituation der Stadt, laut Jugendhilfeplanung, Teilplan Kinder- und 

Jugendarbeit aus dem Jahr 2011, wie folgt umreißen: 

„In den vergangenen Jahren hatte Dessau-Roßlau ein eng gestricktes Netz 

an Einrichtungen der Offenen Kinder- und Jugendarbeit. Dies war bewusst über 

viele Jahre entwickelt und aus fachlicher Sicht sowie von Entscheidungsträgern 

als notwendig und bedarfsgerecht verteidigt worden. 

Im Jahr 1995 gab es allein neun kommunale Freizeiteinrichtungen, hinzu kamen 

fünf Einrichtungen von Trägern der freien Jugendhilfe. 2005 gab es in Dessau 

neun Einrichtungen in kommunaler und zehn Einrichtungen in freier Trägerschaft. 

So konnte von einer Versorgung fast jeden Stadtbezirkes gesprochen werden. 

Im Planungsprozess zum Teilplan Jugendarbeit hat Dessau-Roßlau im Jahr 2011 

noch immer eine hohe Versorgung mit Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit. 

Zehn Einrichtungen in freier Trägerschaft, hinzu kommen sechs Einrichtungen in 

öffentlicher Trägerschaft, wobei eine kommunale Einrichtung bereits in 

Kooperation mit einem freien Träger getreten ist und personelle Ressourcen 

zusammengeführt wurden. 

Die Einrichtungen wurden überwiegend auf die Besucherstruktur 

ausgerichtet. Offene Treffpunkte mit unterschiedlich ausgerichteten Angeboten 

wurden vorgehalten. Allerdings muss resümiert werden, dass diese Angebote 

noch einen größeren Teil der Dessau-Rosslauer Kinder und Jugendlichen 

erreichen könnten“ (Jugendhilfeplanung, Teilplan Kinder- und Jugendarbeit, 2011, 

S. 17). 

 
 
 

4.1.1 Der Jugendhilfeausschuss (JHA) 
 

„Der Jugendhilfeausschuss (JHA) ist in Deutschland neben der Verwaltung ein 

Teil des Jugendamtes und somit Bestandteil der öffentlichen Kinder- und 

Jugendhilfe. Es handelt sich um ein kommunales Verfassungsorgan. Ihm gehören 
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Mitglieder der Vertretungskörperschaft des öffentlichen Trägers an (Kreistag oder - 

rat, Bezirk, auf Landesebene des Landtags) und Frauen und Männer, die von den 

anerkannten Freien Trägern der Jugendhilfe und der Jugendverbände 

vorgeschlagen werden. Auf die Vertretungskörperschaften des öffentlichen 

Trägers entfallen 3/5 der Stimmen, auf die Vertreter der freien Träger 2/5 der 

Stimmen. Die Besetzung von Jugend- und Landesjugendhilfeausschüssen ist 

Ländersache; die meisten Ausführungsgesetze zum KJHG der Länder beinhalten 

entsprechende Vorgaben. Während die Verwaltung die laufenden Geschäfte 

erledigt, hat der Jugendhilfeausschuss ein Beschlussrecht in allen grundsätzlichen 

Angelegenheiten der Jugendhilfe. Mit dieser verantwortlichen Beteiligung von 

engagierten   Bürgern   sowie   Fachkräften   der   Jugendhilfe   entsteht   eine 

„Zweigliedrigkeit der Behörde Jugendamt“, die einzigartig in der deutschen 

Verwaltungsstruktur ist. Die Entscheidungen des Jugendhilfeausschusses binden 

das Handeln der Jugendamtsverwaltung“ (Jugendhilfeausschuss, 2016, letzter 

Aufruf: 29.07.2017). 

 
Jeder Jugendhilfeplanung geht ein Antrag durch den kommunalen 

Jugendhilfeausschuss voran. Dieser trägt sowohl die politische 

Gesamtverantwortung als auch die Planungsverantwortung nach §§ 79, 80 SGB 

VIII. Seine Aufgaben  werden im Gesetz in  § 71 Abs. 2 SGB VIII wie folgt 

formuliert: „Der Jugendhilfeausschuss befasst sich mit den Angelegenheiten der 

Jugendhilfe, insbesondere mit 

1. der Erörterung aktueller Problemlagen junger Menschen und ihrer Familie 

sowie mit Anregungen und Vorschlägen für die Weiterentwicklung der 

Jugendhilfe, 

2. der Jugendhilfeplanung und 

3. der Förderung der freien Jugendhilfe.“ 
 
Jugendhilfeplanung ist eine Verknüpfung „fachlicher, fachpolitischer und 

kommunalpolitscher Willensbildungs- und Gestaltungsprozesse“  (Maykus, 

Schone, 2010, S.116f). Dies ist gleichwohl eine fundierte, vielseitige angelegte 

kommunale Politikberatung durch die Fachkräfte der öffentlichen und freien 

Träger, welche die alltäglichen Herausforderungen der öffentlichen Kinder- und 

Jugendhilfe bewältigen müssen (vgl. Maykus, Schone, 2010, S. 116). Im 

Umkehrschluss   bedeutet   dies:   Wird   der   „klassische   Dreischritt“   in   der 
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Jugendhilfeplanung außer Acht gelassen, bedeutet dies den „kommunalpolitischen 

Verzicht auf eine begründete, von der fachlichen Basis mitgetragenen 

Weiterentwicklung der Jugendhilfe“ (Maykus, Schone, 2010, S. 116). 

Mit diesem Hintergrund, den 

Grundsätzen der Jugendhilfe, wird der Jugendhilfeausschuss vor die Aufgabe 

gestellt, eine Planungskonzeption zu erarbeiten und diese entsprechend zu 

bündeln (vgl. Maykus, Schone, 2010, S. 116f.). Eine solche Planungskonzeption, 

sollten zum einen Aussagen darüber enthalten in welchen Zeitetappen welche 

Fragestellungen auf welcher Informationsbasis von welcher Instanz/ Gremium 

bearbeitet werden soll (vgl. Falten/ Kreft zitiert nach Maykus, Schone, 2006, S. 

116). Trotz der Daueraufgabe, die die Jugendhilfe mit sich trägt, ist es für einige 

Sequenzen im Planungsprozess von Nöten, (mittelfristige) Zeithorizonte zu 

verankern, bis zu welchem Zeitpunkt dem Jugendhilfeausschuss empirisch 

erhobene Daten (Analysen, Ergebnisse) sowie daraus resultierende 

Handlungsempfehlungen vorgelegt werden (vgl. Maykus, 2010, S. 116). 

 
 
 

Der Jugendhilfeplan der Stadt Dessau-Roßlau, Teilplan Kinder- und 

Jugendarbeit*, wurde in einem circa 12 Monate andauernden Prozess, unter 

Beteiligung von Trägern der freien und öffentlichen Jugendhilfe sowie Vertretern 

des Jugendhilfeausschusses, konzipiert. In einer außerplanmäßigen Sitzung des 

Jugendhilfeausschusses, am 31. August 2010, wurde einstimmig beschlossen, 

dass im Oktober 2011 die Konzeption zur Fortschreibung des Teilplanes 

Jugendarbeit vorliegen soll. Jedoch war zu diesem Zeitpunkt erkennbar, dass 

diese Zielstellung unter Beibehaltung des Qualitätsanspruches kaum 

wahrzunehmen    sei. Ein wesentlicher Anlass hierfür war der 

Konsolidierungsvorschlag Nr. 45150, sonstige Jugendarbeit, im Rahmen der 

Haushaltskonsolidierung 2010, der eine Reduzierung der Zuschüsse an freie 

Träger in Höhe von 100.000 Euro vorgibt. 

 

 

* Die Jugendarbeit richtet sich laut Gesetzgeber, § 7 (1) Nr. 4 SGB VIII, an alle 
jungen Menschen, die das 27. Lebensjahr noch nicht vollendet haben. 
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Diesem stimmte der Jugendhilfeausschuss nicht zu und verständigte sich darauf, 

dass zwingend eine Analyse des tatsächlichen Bedarfes im Bereich der Kinder- 

und Jugendarbeit notwendig ist. Auf dieser Grundlage wurde der Unterausschuss 

„Jugendhilfeplanung“ beauftragt, mit der Jugendhilfeplanung,  Teilplan 

Jugendarbeit, zu beginnen. 

Daraufhin   wurde   am   16.   November   2010   durch   den   Unterausschuss 

„Jugendhilfeplanung“ für die Sitzung des Jugendhilfeausschusses eine 

Beschlussvorlage eingebracht, die die Gründung einer Arbeitsgemeinschaft 

gemäß § 78 SGB VIII für die Dauer des Planungsprozesses beinhaltete. 

Da der Gesetzgeber die Jugendhilfeplanung zu einer „herausgehobenen Aufgabe 

des Jugendhilfeausschusses“ (Maykus, Schone, 2010, S. 116) erklärt und da die 

Vielzahl an Aufgaben im Rahmen der regelmäßigen Sitzungen des 

Jugendhilfeausschusses nicht hinreichend realisiert werden kann, gehen 

zahlreiche Ausschüsse dazu über, Unterausschüsse zu organisieren (vgl. Maykus, 

Schone, 2010, S.116) – wie das Beispiel der Kommune Dessau-Roßlau 

verdeutlicht. Der Unterausschuss (UA), welcher eine beratende und begleitende 

Instanz darstellt, vereint wichtige Repräsentanten und Funktionsträger öffentlicher 

und freier Träger (vgl. Maykus, Schone, 2010, S. 116). 

 
 
 

4.1.2 Interdisziplinäre Planungsgruppen 

„Planungsgruppen sind trägerübergreifende Projektgruppen, die sich mit der 

Aufgabenstellung der Jugendhilfeplanung  beschäftigen bzw. mit einem 

entsprechenden Auftrag des Jugendhilfeausschusses auf der Grundlage einer 

Planungskonzeption tätig werden. Zur Umsetzung der Jugendhilfeplanung als 

kommunikativen Willensbildungs- und Entscheidungsprozesses ist es erforderlich, 

entsprechende Planungsgremien bzw. Planungsgruppen zu bilden. Also solche 

sind sie sowohl ein geeignetes Instrument der fachlichen Weiterentwicklung der 

Jugendhilfe als auch ein Instrument des fachlichen Austausches und der 

fachlichen Qualifizierung ihrer Mitglieder. Jugendhilfeplanung stellt auf der Basis 

einer solchen Organisationsform für die Fachkräfte eine konsequente Fortführung 

der alltäglichen von ihnen zu bewältigenden Arbeit auf der Ebene der 

Gesamtverantwortung des Jugendamtes und der allgemeinen Gestaltung der 

Jugendhilfe dar.“ (Maykus, Schone, 2010, S. 117). 
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Darüber hinaus sind (interdisziplinäre) Arbeitsgruppen in der Lage, 

sozialarbeiterisch-methodische Problemerkenntnisse mit planerisch-politischen 

Problemlösungsstrategien zu vereinen und somit fallübergreifende Problematiken 

auf der jeweiligen Ebene zu thematisieren, wo sie praktischerweise bearbeitet 

werden können (vgl. Schone, 2010, S. 117). Gleichzeitig ist es sehr 

wahrscheinlich, dass es in einem entwicklungsorientiertem Planungsprozess zu 

einem Kompetenzgewinn, kommt – sowohl für die einzelnen Akteure als auch für 

die kommunale Jugendhilfe (vgl. Maykus, Schone, 2010, S. 117). 

Am Beispiel der Stadt Dessau-Roßlau möchte ich nun noch einmal die Funktion 

und Bedeutung von Planungsgruppen im Prozess der Jugendhilfeplanung 

darstellen: 

Für die Fortschreibung der Jugendhilfeplanung 2017/2018, Teilplan Kinder- und 

Jugendarbeit, wurde eine spezielle sozialraumorientierte Arbeitsgemeinschaft, 

gemäß § 78 SGB VIII, innerhalb der Stadtverwaltung Dessau-Roßlau, gegründet – 

Jedoch ist diese Arbeitsgemeinschaft ein Gremium auf Zeit. Die Akteure 

verschiedenster Professionen, Arbeitsbereiche und Hierarchieebenen bringen ihr 

spezielles Wissen aus den jeweiligen Arbeitszusammenhängen in den 

Planungsprozess mit ein. Insgesamt 11 Akteure, bestehend aus drei 

stimmenberechtigten Mitgliedern des Jugendhilfeausschusses, jeweils eine(n) 

Vertreter_in von fünf freien Trägern der Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen 

sowie drei Mitarbeiter_innen der Verwaltung des Jugendamtes, sind im 

Planungsprozess integriert und involviert worden. Somit kann gewehrleistet 

werden, dass die Fachkräfte mit den sozialen, organisatorischen und politischen 

Gegebenheiten in der Stadt Dessau-Roßlau vertraut sind und dass größtmögliche 

Synergieeffekte durch die Kooperation der Mitglieder erzielt werden. Außerdem 

erfolgt die Planung an der realen Arbeitssituation der Fachkräfte und nicht von 

außen – das Ziel, welches verfolgt wird, ist die praktische Umsetzung von 

Planungsergebnissen sowie die zeitnahe Fortschreibung des Jugendhilfeplans 

„Kinder- und Jugendarbeit“. Zudem lässt sich festhalten, dass die 

Arbeitsgemeinschaft        einen        ersten        Schritt        zur        sogenannten 

„Einmischungsstrategie“ darstellen, indem die Akteure in kontinuierliche Dialoge 

treten, sich innovativen Diskussionen stellen, einen Perspektivwechsel vom Fall 

zum Feld vollziehen und von der Fallverantwortung zu Gesamtverantwortung in 

der Jugendhilfeplanung übergegangen wird. Anzumerken ist jedoch, dass das 
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Ziel dieser Planungsgruppe nicht vorrangig und ausschließlich die Erarbeitung 

eines Planes/ Teilplans darstellt, sondern die Herbeiführung zielgerichteter 

Veränderungen steht im Fokus der Arbeit. Die Erarbeitung eines 

Planungsberichtes stellt in diesem Prozess nur ein Teilziel in der Fortführung der 

Jugendhilfeplanung dar. 

 
 
 

4.1.3 Planungsmatrix 

Im Rahmen der Fortschreibung der Jugendhilfeplanung, Teilplan Kinder- und 

Jugendarbeit, in den Jahren 2010/ 2011 wurde für die Stadt Dessau-Roßlau eine 

Planungskonzeption entwickelt. Diese Konzeption wurde im Jahr 2010 mit der 

Planungsgruppe diskutiert und anschließend am 17. November 2010 vom 

Jugendhilfeausschuss beschlossen. Der hier beschlossene Planungsauftrag 

enthielt für die kommunale Jugendhilfeplanung der Stadt Dessau-Roßlau folgende 

Eckpunkte: 

• „Schwerpunkt ist die Fortschreibung des Teilplanes „Jugendarbeit“ der 

Jugendhilfeplanung der Stadt Dessau-Roßlau einschließlich der Analyse 

des örtlichen Bedarfs unter Berücksichtigung der vorhandenen 

Angebotsstrukturen zur Bewertung und Eruierung des Handlungsbedarfs 

(einschließlich Gebiets- und Standortanalysen) 

• Entwicklung eines geeigneten Kennzahlensystems 

• Analyse des örtlichen Bedarfs unter Berücksichtigung der vorhandenen 

Angebotsstrukturen zur Bewertung und Eruierung des Handlungsbedarfs 

• Bestimmung von Qualitätsstandards in den Freizeiteinrichtungen für Kinder 

und Jugendliche 

• Fortschreibung der Jugendhilfeplanung der Stadt Dessau-Roßlau, Teilplan 

„Jugendarbeit“ mit entsprechenden Handlungsempfehlungen“ 

(Jugendhilfeplanung, Teilplan Kinder- und Jugendarbeit, 2011, S. 19f.). 

Zudem wird im Handlungsfeld „Soziales Miteinander“ festgehalten, dass im 

Leitbild der Stadt „Dessau-Roßlau – Wege für eine nachhaltige Entwicklung der 

Stadt“ unter anderem gefordert wird: „Dessau-Roßlau schafft ein attraktives 

Lebensumfeld für Familien und junge Menschen. Dabei stellt sich die Stadt dem 

demografischen Wandel und trägt zunehmenden Individualisierungstendenzen 

Rechnung“ (Leitbild der Stadt Dessau-Roßlau, 2010, o.S.). 
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Unter Berücksichtigung dieser Feststellung wird durch die Arbeitsgemeinschaft 

folgendes Leitbild, im Rahmen der Kinder- und Jugendarbeit, empfohlen: 

„Schaffung bestmöglicher Lebensbedingungen für Kinder und Jugendliche unter 

Einbeziehung ihrer Familien zum Ausgleich besonderer Benachteiligungen durch 

verschiedene Angebote und Leistungen“ (Jugendhilfeplanung, Teilplan Kinder- 

und Jugendarbeit, 2011, S. 20). 

In einem weiteren Schritt des Planungsprozesses der kommunalen 

Jugendhilfeplanung wurde sich über die Umsetzung des Leitbildes in der Kinder- 

und Jugendarbeit verständigt, welche wie folgt lauteten: 

• „Erstellung eines Datenkonzeptes 

• Bildung neuer „Planungsräume“ im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit 

(siehe Anlage Nr. 1) 

• Erarbeitung von Standards in der Kinder- und Jugendarbeit 

• Analyse des örtlichen Bedarfs unter Berücksichtigung der vorhandenen 

Angebotsstrukturen zur Bewertung und Eruierung des Handlungsbedarfs 

mit Vor-Ort-Besuchen und einer anschließenden Befragung der 

Nutzer_innen 

• Formulierung von Handlungsempfehlungen an den Jugendhilfeausschuss“ 

(Jugendhilfeplanung, Teilplan Kinder- und Jugendarbeit, 2011, S. 21). 

Darüber hinaus wurde beschlossen, dass die nachfolgenden 

Handlungsgrundsätze angewandt werden: 

• „Zugang über Freiwilligkeit und Niederschwelligkeit 

• Förderung schulischer, beruflicher sowie sozialer Integration 

• Prävention im Sinne von Ausgleich sozialer Benachteiligungen und 

Überwindung individueller Beeinträchtigungen sowie Hilfestellung zur 

Lösung individueller Probleme und Befähigung zur Entwicklung eigener 

nachhaltiger Problemlösungsstrategien 

• Bildung im Sinne von Befähigung zur Selbstbestimmung und der 

Vermittlung von Fertigkeiten zur individuellen Teilhabe an der Gesellschaft 

• Partizipation im Sinne von Anregung und Hinführung zu gesellschaftlicher 

Mitverantwortung und sozialem Engagement sowie Gewinnung, Förderung 
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und Begleitung von Ehrenamtlichen“ (Jugendhilfeplanung, Teilplan Kinder- 

und Jugendarbeit, 2011, S. 21). 

 
 

4.1.4 Beteiligung von Adressat_innen 

Ein weiteres unverzichtbares Element im Planungsprozess der fachgerechten 

Jugendhilfeplanung ist die Partizipation von Adressat_innen der Kinder- und 

Jugendarbeit. Das SGB VIII regelt, dass der „Bedarf unter Berücksichtigung der 

Wünsche, Bedürfnisse und Interessen junger Menschen und der 

Personenberechtigten“ (§ 80 Abs. 4 SGB VIII) zu ermitteln ist und dass „die 

Planungen insgesamt den Bedürfnissen und Interessen der jungen Menschen und 

ihren Familien Rechnung tragen“ (§ 80 Abs. 4 SGB VIII). Mit dieser konkreten 

Formulierung verzichtet der Gesetzgeber darauf festzulegen, in welcher Art und 

Weise die Bedürfnisse der jungen Menschen und ihrer Familie zu ermitteln ist, 

jedoch ist es unbestritten, dass die Adressatenbeteiligung abgesichert werden 

muss (vgl. Maykus, Schone, 2010, S. 123f.). So führte die Stadt Dessau-Roßlau 

im Rahmen der gesetzlichen Rahmenbedingungen eine schriftliche Befragung von 

Kindern und Jugendlichen an örtlichen Schulen und Freizeiteinrichtungen durch. 

(siehe Anlage Nr. 2) 

Ziel der Befragung von Kindern und Jugendlichen war: 
 

• „eine erste Orientierung, wie ein Teil von Kindern und Jugendlichen in 

Dessau-Roßlau ihre Freizeit verbringen und wie sie einen Teil der 

bestehenden Angebote wahrnehmen 

• erste Erfahrungen mit Befragungsmethoden und deren Auswertung zu 

machen, um sich ihnen künftig gezielter, umfangreicher und professioneller 

bedienen zu können 

• insbesondere um die Grundlage künftiger Planung der Jugendarbeit durch 

empirische Erkenntnisse und Erfahrungen zu verbessern sowie 

• Hinweise darauf zu bekommen, wie die Situation und Wahrnehmung von 

Kindern und Jugendlichen in Dessau-Roßlau im Vergleich mit vorliegenden 

Studien interpretiert werden kann“ (Jugendhilfeplanung, Teilplan Kinder- 

und Jugendarbeit, 2011, S. 22). 
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Trotzdem ist festzuhalten – „auch wenn die Notwendigkeit der 

Adressat_innenbeteiligung in der Jugendhilfeplanung unbestritten ist -, dass die 

Planungsrealität immer noch weit hinter den formulierten Ansprüchen zurückbleibt. 

Eine breite, kontinuierliche, planungsbegleitende und direkte Partizipation der von 

der Jugendhilfeplanung betroffenen Zielgruppe wird bislang sehr selten realisiert“ 

(Maykus, Schone, 2010, S. 124). 

Mit dieser thematischen 

Ausführung möchte ich untermauern, dass der theoretische Hintergrund und die 

praktische Umsetzung nicht immer weit voneinander entfernt sind – wie das 

Beispiel der Stadt Dessau-Roßlau beweist. Die oben formulierte Aussage zeigt, 

dass Partizipation gewünscht ist, doch nicht immer realisiert werden kann. So ist in 

der Jugendhilfeplanung der Stadt Dessau-Roßlau verankert, dass aufgrund 

multipler Problemlagen die Ergebnisse der Befragung vordergründig als 

Orientierung und erste Annäherung einbezogen werden können (vgl. 

Jugendhilfeplanung, Teilplan Kinder- und Jugendarbeit, 2011, S. 22). Besonders 

hervorgehoben werden Faktoren wie: die Kürze der Zeit, fehlende externe 

fachliche Unterstützung, Umfang des Fragebogens selbst sowie die Unwägbarkeit 

der Auswahl der Befragten bzw. die Nicht-Korrelierbarkeit mit anderen Daten. 

 
 
 
4.2 Elemente des Entscheidungs-  und Planungsprozes ses  am  

Beispiel der Stadt Dessau-Roßlau  

Wie bereits des Öfteren an anderer Stelle angeschnitten, sind folgende Elemente, 

laut gesetzlichen Vorgaben, für die Sozialplanungsprozesse unerlässlich: „Ziel- 

und Konzeptentwicklung, Bestandserhebung, Bedarfsermittlung, 

Maßnahmenplanung und –durchführung“ sowie die letztendliche Evaluation und 

die Fortschreibung der Jugendhilfeplanung (vgl. Maykus, Schone, 2010, S. 128). 

„Jugendämter, die nunmehr auf der Basis des § 80 SGB VIII 

Jugendhilfeplanung betreiben, vollziehen damit den Schritt von der impliziten 

Planung zur fachlich begründeten explizit ausgewiesenen und damit öffentlicher, 

fachlicher und politischer Diskussion und Wertentscheidung ausgesetzten 

Planung und Weiterentwicklung der kommunalen Jugendhilfeplanung“ (Maykus, 

Schone, 2010, S. 130). 
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Im nachfolgenden Kapitel möchte ich im Rahmen meiner vorherigen 

Ausführungen zentrale Bestimmungselemente der Jugendhilfeplanung genauer 

beleuchten und an dem Praxisbeispiel der Stadt Dessau-Roßlau noch einmal 

vertiefend darstellen. All diese benannten Größen stellen sicher, „dass sich 

Planung als fachlich fundierter kommunikativer Prozess in der kommunalen 

Jugendhilfeplanung etablieren kann“ (Maykus, Schone, 2010, S. 130). 

 
 
 

4.2.1 Ziel- und Konzeptentwicklung 

„Ziel- und Konzeptentwicklung fasst zwei zusammengehörende Ebenen 

zusammen. Zielentwicklung weist inhaltlich auf die die Richtung, in die das System 

der Jugendhilfe entwickelt werden soll. Es werden (häufig allgemeine) 

Zielvorstellungen formuliert, die als Richtpunkte gelten können, an denen sich die 

Jugendhilfeplanung zu orientieren hat. Zieldiskussionen durchziehen den 

gesamten Planungsprozess und zwingen die Planungsbeteiligten immer wieder, 

die impliziten Ziele der existierenden oder gewünschten Jugendhilfepraxis 

offenzulegen. Während der Begriff der Zielentwicklung darauf abstellt, welchen 

Stellenwert Jugendhilfeziele und fachliche Standards für die Bestimmung der 

fachlichen Entwicklungseinrichtung der kommunalen Jugendhilfe haben (sollen), 

weist der Begriff ‘Konzeptentwicklung‘ auf eine andere Ebene“ (Maykus, Schone, 

2010, S. 130). 

Bei dem Begriff „Konzeptentwicklung“ geht es darum im Vorfeld 

grundlegende Fragen zum angestrebten Planungsprozess zu klären und 

entsprechende Vorentscheidungen zu treffen (vgl. Maykus, Schone, 2010, S. 

130f.). Unter dem Aspekt der möglichst breiten Beteiligung aller Akteure sind 

folgende Fragestellungen zu thematisieren und zu bearbeiten: 

• „Welche fachlichen und politischen Zielvorstellungen werden mit der 

Planung, der Initiierung von Planungsprozessen verbunden? In welchem 

politischen Kontext und unter  welchen politischen Rahmenbedingungen 

wird die Planung stattfinden? 

• Welches Planungsverständnis ist zwischen den verschiedenen Akteuren 

konsensfähig und welcher Planungsansatz soll dementsprechend verfolgt 

werden? 
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• Welche  Planungsorganisation  (Planungsgruppen,  Planungsfachkraft  im 

Amt, Beauftragung externer Institute) muss hierfür gewählt werden? 

• Welche personellen Voraussetzungen müssen geschaffen werden 

(Qualifikation, Ansiedlung, Dotierung der Planungsfachkraft)? 

• Welche organisatorischen und zeitlichen Rahmenbedingungen werden für 

den Planungsprozess eingeräumt? 

• Welche Form der Beteiligung freier Träger wird gewählt? 

• Wie soll Adressatenbeteiligung realisiert werden? 

• u.a.m.“ (Maykus, Schone, 2010, S. 131). 
 
„Die Erarbeitung eines Jugendhilfeplanungskonzeptes bedarf einer breiten, 

öffentlich geführten Debatte. In einer solchen Diskussion wird nicht zuletzt das 

‚klimatische‘ Fundament bereitet, das den gesamten Planungsprozess tragen 

muss. Schwierigkeiten oder Konflikte zwischen Beteiligten, die sich im 

Planungsverlauf ergeben, können besser bewältigt werden, wenn das 

Planungskonzept eine breite Zustimmung gefunden hat und die Zustimmung zu 

einem Planungskonzept im Bewusstsein darüber erfolgt ist, welche Konsequenzen 

ein Vorgehen nach einem bestimmten Planungskonzept mit sich bringt“ (Merchel, 

1994, S. 116). 

Demzufolge muss es Grundsatz jeder Planung sein zwischen allen 

Beteiligten aus Politik und den Fachkräften der freien und des öffentlichen Trägers 

zu erzielen – dies stellt die verbindliche „Geschäfts- und Verfahrensordnung“ der 

Jugendhilfeplanung dar (vgl. Maykus, Schone, 2010, S. 131). Je verbindlicher und 

transparenter die Planungskonzeption gestaltet ist, desto wirkungsvoller können 

inhaltliche Gesichtspunkte bearbeitet werden, was wiederum bedeutet, dass sich 

Planung als Politikberatung effektiver realisieren lässt (vgl. Maykus, Schone, 2010, 

S. 131f.). Letzten Endes geht es darum im Vorfeld des Planungsprozesses 

möglichst günstige Ausgangsbedingungen, für die darauffolgende Realisation des 

Planungsvorganges, zu schaffen. 

Der Planungsprozess der Stadt Dessau-Roßlau lässt sich wie folgt 

beschreiben: Die Konzeption der kommunalen Jugendarbeit wurde letztmalig im 

Jahr 2005 aktualisiert. Trotz der Fusionierung der Städte Dessau und Roßlau, am 

1. Juli 2007, ist die Bevölkerungszahl stark rückläufig (vgl. Jugendhilfeplanung, 

Teilplan Kinder- und Jugendarbeit, 2011, S. 19). Die Altersgruppe der 12 bis unter 
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dass die vom Stadtrat dafür vorgesehene Laufzeit von ca. 10 Monaten zu kurz 

war“ (Jugendhilfeplanung, Teilplan Kinder- und Jugendarbeit, 2011, S. 19). 

 
 
 

4.2.2 Bestandserhebung 
 
„Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben im Rahmen ihrer 

Planungsverantwortung den Bestand an Einrichtungen und Diensten festzustellen“ 

(§ 80 Abs. 1 SGB VIII). 

Zusammen mit der Bedarfsermittlung ist die Bestandserhebung zentrales 

Element der Jugendhilfeplanung, welche explizit im SGB VIII erwähnt werden. 

Bestandsfeststellung und Bedarfsermittlung korrelieren miteinander, da 

• „der Bestand an Einrichtungen und Diensten sich daraus legimitieren 

muss, dass er zur Deckung eines Bedarfs dient und 

• der Bedarf immer in Bezug auf den bestehenden Bestand definiert wird 

(Fehlbedarf) und er damit das Maß für die qualitative Angemessenheit des 

Bestandes darstellt“ (Maykus, Schone, 2010, S. 137). 

Erfolgen sollte eine vorgeschriebene Bestandsaufnahme auf Grundlage 

empirischer Methoden, sowohl im qualitativen als auch im quantitativen Sinn. 

Während qualitative Zugänge wie beispielsweise Interviews, Zukunftswerkstätte 

und Gruppendiskussionen die Lebenslagen von Menschen in einem 

Planungsraum erfassen, zielen quantitative Verfahren eher darauf ab regelhafte 

Strukturen im Planungsfeld sichtbar zu machen und diese zu verdeutlichen (vgl. 

Maykus, Schone, 2010, S. 137f.). Im Rahmen der Fortschreibung des 

Planungsberichtes gilt es dann beide Perspektiven aufzugreifen und 

zusammenzuführen (vgl. Maykus, Schone, 2010, S. 137). 

Die Grundlage einer jeden Jugendhilfeplanung bildet die Erhebung und 

Auswertung differenzierter, maßgeblicher Daten zur Infrastruktur, zur Bevölkerung 

und zur Sozialstruktur (vgl. Maykus, Schone,  2010, S. 137).  Eine bestimmte 

Zusammenstellung dieser Daten wird als sogenanntes „Datenkonzept“ bezeichnet 

(vgl. Maykus, Schone, 2010, S. 137). Um ein solches „Datenkonzept“ zu erstellen, 

benötigt man zusätzliche Strukturdaten, welche Aufschluss über bestimmte 

regelhafte Strukturen in Planungsräumen offen legen und durch grundlegende 

Zahlen und Fakten Informationen liefern. Hierbei werden bestimmte Merkmale 
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wie „Geburtenraten, Altersstruktur, Versorgungsquote usw.“ von Gemeinden und 

Städten herangezogen (vgl. Maykus, Schone, 2010, S. 137). 

„Ein Datenkonzept definiert die Informationsbasis über den zu 

untersuchenden Sozialraum. Mit den Methoden quantitativer Sozialraumanalyse 

können auf der einen Seite objektivierbare Lebenszusammenhänge von Kindern, 

Jugendlichen und Familien anhand von Daten dargestellt werden; sie sind aber 

auf der anderen Seite durch qualitative  Einschätzungen seitens der 

planungsbeteiligten Akteure zu interpretiere, zu ergänzen oder zu vertiefen“ 

(Maykus, Schone, 2010, S. 137f.). Somit erfüllt ein solches Datenkonzept zwei 

wesentliche Zwecke: zum Einen dient es der Bestandsaufnahme, „ohne die ein 

späterer Maßnahmenplan nicht sinnvoll entwickelt und umgesetzt werden kann“ 

und zum Anderen „bildet es die Diskussionsgrundlage für die darauf aufbauenden 

Beteiligungsforen und thematischen Arbeitskreise“ (Maykus, Schone, 2010, S. 

138). 

Bei der Erstellung eines Datenkonzeptes für die Jugendhilfeplanung unterscheidet 

man zwischen „Muss-Daten“, also Daten, die  unbedingt benötigt werden, um 

Ergebnisse aussagekräftig zu untermauern; „Soll-Daten“, „die die 

Aussagefähigkeit der erhobenen Muss-Daten erhöhen und „Kann-Daten“, die für 

diverse sonstige Zwecke und weitere Auswertungen genutzt werden können“ 

(Maykus, Schone, 2010, S. 138). Die Planungsräume einer Kommune sind so zu 

wählen, dass mindestens die Muss-Daten, und wo immer möglich, Soll-Daten für 

verschiedene Bereiche vorliegen – Bezugsgröße für die Daten bildet der 

ausgewählte Sozialraum (vgl. Maykus, Schone, 2010, S. 137). 

Für die Bereiche, in den Daten erhoben werden sollen, unterscheidet man 

zwischen: 

„Bevölkerungsstrukturdaten , die Auskunft geben über die absolute und relative 

Anzahl einzelner Altersgruppen, sowie das Verhältnis zwischen deutscher und 

nicht- deutscher Bevölkerung;“ (Maykus, Schone, 2010, S. 139). 

In der Stadt Dessau-Roßlau lassen sich, für die Entwicklung eines 

Jugendhilfeplans, die Bevölkerungsstrukturdaten wie folgt verifizieren: 
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Sozialstrukturdaten angegeben worden, welche der Anlage Nr. 3 entnommen 

werden können. 

Ein nächster Datenbereich, der erfasst wird, stellen die Infrastrukturdaten dar. 

Diese soll Aussagen über entsprechende Infrastruktur- und Leistungsangebote in 

der Jugendhilfe in einem speziell bestimmten Sozialraum erlauben (vgl. Maykus, 

Schone, 2010, S. 139). 

Die Stadt Dessau-Roßlau wurde im Zuge der Fortschreibung der 

Jugendhilfeplanung in sechs Planungsräume unterteilt. „Die Zusammensetzung 

jedes Planungsraumes erfolgte auf Grundlage der Strukturen der Stadtbezirke 

(Amt für Statistik). Damit wird sichergestellt, dass wesentliche Daten 

(Bevölkerung, Arbeitslose,  Hilfeleistungen usw.) auch kleingliedrig erfasst  und 

dargestellt werden können“ (Jugendhilfeplanung, Teilplan Kinder- und 

Jugendarbeit, 2011, S. 30f.). 

Die Arbeitsgemeinschaft „Jugendhilfeplanung“ analysierte die soziale Situation 

und die vorhandenen Strukturen der Planungsräume auf folgenden Grundlagen: 

• „Betrachtung der sozialen Situation 
 

- Auswertung Kennzahlen der AG (siehe Anlage Nr. 4) 
 
- Sozialplanung der Stadt Dessau-Roßlau 

 
- Befragung der Kinder und Jugendlichen (siehe Anlage Nr. 5) 

 
• Betrachtung der vorhandenen Strukturen 

 
- Freizeiteinrichtungen für Kinder und Jugendliche (siehe Anlage Nr. 6) 

 
- sonstige Angebote ( siehe Anlage Nr. 7) 

 
- Befragung der Kinder und Jugendlichen“ (Jugendhilfeplanung, Teilplan Kinder- 

und Jugendarbeit, 2011, S. 30). 

Aufbauend auf dieser Grundlage wurden daraufhin folgende 

Handlungsempfehlungen aufgestellt: 

1. „Jede Freizeiteinrichtung ist mit mindestens 2 Mitarbeitern/ Mitarbeiterinnen 

bzw. 1,75 VbE auf der Grundlage der aktuellen tariflichen Bestimmungen 

zu besetzen. 
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2. Es ist ein Netzwerk aller im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit tätigen 

Träger und Einrichtungen in den Planungsräumen zu bilden. Durch den 

öffentlichen Träger der Jugendhilfe (Jugendamt) ist die fachliche Begleitung 

sicherzustellen. 

3. Alle Einrichtungen sollen für die mobilen Angebote im Planungsraum und 

darüber hinaus Konzepte entwickeln und diese innerhalb des 

Planungsraumes abstimmen. 

4. Die Konzepte der Freizeiteinrichtungen sollen folgenden Charakter haben: 

niedrigschwellig, heterogen, integrativ und bedarfsgerecht. 

5. Freie Mitarbeiterstellen in den Freizeiteinrichtungen sind spätestens 6 

Monate nach erfolgloser interner Ausschreibung extern zu besetzen“ 

(Jugendhilfeplanung, Teilplan Kinder- und Jugendarbeit, 2011, S. 30). 

„Leistungsstrukturdaten der Jugendhilfe, die in Anspruch genommene 

Leistungen (z.B. Jugendarbeit, Kiga) aufweisen, denen eine einzelfallbezogene 

Entscheidung des Jugendamtes bzw. einzelner Träger vorausgeht (z.B. HzE)“ 

(Maykus, Schone, 2010, S. 139). 

„Interventionsdaten der Jugendhilfe, wo die Jugendhilfe qua Gesetz im Einzelfall 

tätig wird (JGH); 

Auf einer anderen Ebene angesiedelt, aber für die Entwicklung möglicher 

Zukunftsszenarien wichtig, sind Daten zu den Kosten einzelner Leistungen und 

Maßnahmen der Jugendhilfe (Kostenstrukturdaten) “ (Maykus, Schone, 2010, S. 

139). 

Leider sind für die Leistungsstrukturangaben, Interventionsdaten sowie 

Kostenstrukturdaten im Jugendhilfeplan der Stadt Dessau-Roßlau, im Jahr 2011, 

keine konkreten Angaben zum Sachverhalt gemacht worden. 
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4.2.3 Bedarfsermittlung 

„Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben im Rahmen ihrer 

Planungsverantwortung (…) den Bedarf unter Berücksichtigung der Wünsche, 

Bedürfnisse und Interessen der jungen Menschen und der Personenberechtigten 

für einen mittelfristigen Zeitraum zu ermitteln (…)“ (§ 80 Abs. 1 SGB VIII). 

Die Planungstheorie und die Planungspraxis greifen in dieser speziellen 

Formulierung auf zwei Begriffe zurück, „Bedarf“ und „Bedürfnisse“. 

„Bedürfnisse sind subjektive Mangelgefühle des Menschen. Menschliche 

Bedürfnisse werden in diesem Sinne häufig als Spannungszustände interpretiert, - 

die aus einer subjektiv erlebten Mangellage (materiellen oder immaterieller Art) 

resultieren und nach Ausgleich drängen“ (Maykus, Schone, 2011, S. 144). 

Wohingegen: „ Bedarfe sind die Dienste oder Leistungen, die zur Befriedigung von 

Bedürfnissen – also zur Beseitigung des Mangels – für erforderlich gehalten 

werden oder die aufgrund gesellschaftstheoretischer und politischer Vorstellungen 

zur Gestaltung des gesellschaftlichen Zusammenlebens für notwendig erachtet 

werden“ (Maykus, Schone, 2011, S. 144). 

„Bedarf ist demnach die politische Verarbeitung von Bedürfnissen; es ist  die 

Eingrenzung von Bedürfnissen auf das aufgrund politischer Entscheidungen für 

erforderlich und gleichzeitig für machbar Gehaltene. Konstitutiv für die 

Bedarfsdefinition ist also die Differenz zwischen objektiviertem Bedarf und 

subjektiver Bedürfnisartikulation“ (Merchel, 1992, S. 45f.). Diese benannte 

Differenz stellt die Jugendhilfeplanung immer wieder vor eine Herausforderung, da 

einerseits nur begrenzte Ressourcen zur Befriedigung von Bedürfnissen 

vorzufinden sind und auf der anderen Seite, weil geäußerte Bedürfnisse von 

unterschiedlichen Altersgruppen miteinander in Konflikt geraten können und zum 

dritten, weil geäußerte Bedürfnisse, gerade von Jugendlichen und Kindern, viel 

Interpretationsspielraum zulassen (vgl. Merchel, 1992, S. 45f). „Wichtig ist die 

Forderung, dass bei der Jugendhilfeplanung die Differenz zwischen Bedarf und 

Bedürfnissen sichtbar bleibt, weil nur dann  der politische Charakter der 

Bedarfsdefinition nachvollziehbar und einer öffentlichen Diskussion zugänglich 

wird“ (Merchel, 1992, S. 45f.). 

Die Bedarfsermittlung ist demzufolge ein „Prozess zur Übersetzung und 

Eingrenzung von subjektiven Bedürfnissen“, betrachtet von politischer als auch 
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von fachlicher Ebene, für das mögliche und vor allem erforderliche Gehaltene 

(Maykus , Schone, 2011, S. 145). Insofern lässt sich feststellen, dass zwischen 

der Bedarfsermittlung und der Bedürfnisermittlung einen essentiell grundlegenden 

Unterschied gibt. 

Auch auf der „offiziellen“ Ebene wird dieser Prozess in der Jugendhilfe von einem 

Großteil von Faktoren und Elementen beeinflusst, die in unterschiedlichem Maße, 

von den am Prozess Beteiligten, in die Diskussion mit eingebracht werden (vgl. 

Maykus, Schone, 2011, S. 145): 

• „gesetzliche Vorgaben zur Leistungsverpflichtung der Kommune 

gegenüber den Bürgern (Zweites Kapitel SGB VIII – Leistungen der 

Jugendhilfe), 

• gesetzliche Anforderungen an die Kommune selbst (Drittes Kapitel SGB 

VIII – Andere Aufgaben der Jugendhilfe), 

• Aussagen zur Bedürfnislage von Adressat_innen (Ergebnisse von 

Befragungen, Beteiligungsformen), 

• Ergebnisse von Nutzeranalysen einzelner Einrichtungen und Dienste der 

Jugendhilfe, 

• wissenschaftliche Erkenntnisse der Jugendhilfe (z.B. aus 

Modellversuchen), 

• Beobachtungen, Wahrnehmungen und beistehender Handlungsdruck bei 

den Fachkräften der Jugendhilfe (insbesondere im Jugendamt), 

• Vergleiche zu den Handlungs- und Versorgungsstrukturen anderer 

Kommunen (z.B. Jahresberichte der Landesjugendämter) 

• Überregionale Richtwertvorgaben (z.B. Versorgungsstrukturen mit 

Tageseinrichtungsplätzen), die allerdings wiederum selbst das Ergebnis 

von Aushandlungsprozessen auf anderer Ebene sind, 

• Politischer Druck einzelner Nutzergruppen (Lobby) oder einer politischen 

Öffentlichkeit, 

• (jugend-) politische Vorstellungen der Parteien und Verbände, 

• Explizite Ergebnisse der Zielentwicklung“ (Maykus, Schone, 2011, S. 145). 
 
Diese Aufzählung, welche sicher nicht vollständig ist, soll auch darüber hinaus 

keine Gewichtung  der  Reihenfolge festsetzen.  Sie  verdeutlicht lediglich,  dass 

„Bedarfsdefinitionen nichts anderes sein können, als das Ergebnis sehr komplexer 
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Aushandlungsprozesse“ (Maykus, Schone, 2011, S. 145). Eine notwendige 

Transparenz sowie die Nachvollziehbarkeit von gefällten Entscheidungen muss 

jedoch weitestgehend durch die entsprechenden Gremien (Planungsfachkräfte 

und Jugendhilfeausschuss) sichergestellt werden (vgl. Maykus, Schone, 2011, S. 

145). 

„Die Feststellung, dass Bedarfsdefinitionen Ergebnisse von 

Aushandlungsprozessen sind, bedeutet allerdings nicht, dass hierbei jedes 

Ergebnis hinzunehmen wäre“ (Maykus, Schone, 2011, S. 145f.) Es gibt 

Mindeststandards und bestimmte Randbedingungen, die zu berücksichtigen sind – 

somit ist es ausgeschlossen, dass gewisse Bedarfsanforderungen „wegdefiniert“ 

werden (vgl. Maykus, Schone, 2011, S. 145), die 

• „zum gesetzlich vorgegebenen Leistungsumfang und zum 

Handlungsrepertoire der Jugendhilfe gehören (z.B. Angebote zur 

Jugendarbeit, der Beratung, der Förderung der Erziehung in der Familie zu 

fördern bzw. vorzuhalten), 

• aus eindeutigen (ggf. auch einklagbaren) Rechtsansprüchen der 

Leistungsberechtigten nach dem SGB VIII resultieren, 

• sich aus sozialpädagogischen Diagnosen („erzieherischer Bedarf“ 

konkretisiert in einem anspruchsbegründeten Bericht) ergeben, 

• aufgrund fachlicher Standards (z.B. Gruppengröße bzw. 

Betreuungsrelationen) in Richtlinien/ Erlassen festgeschrieben sind, 

• zur Behebung objektivierbarer Mangelsituationen (z.B.  fehlender 

Betreuung und Versorgung von Kindern, Hilfen in Not- und 

Krisensituationen) erforderlich sind“ (Maykus, Schone, 2011, S. 145f.). 

„Unzulängliche, willkürliche bzw. fachlich fragwürdige Bedarfssetzungen können 

und müssen politischen, rechtlichen und pädagogischen Kritik unterzogen, 

problematisiert und revidiert werden“ (Maykus, Schone, 2011, S. 146). 
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4.2.4 Maßnahmenplanung und –durchführung 

„Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben im Rahmen ihrer 

Planungsverantwortung (…) die zur Befriedigung des Bedarfs notwendigen 

Vorhaben rechtzeitig und ausreichend zu planen“ (§ 80 Abs. 1 SGB VIII). 

Die Maßnahmenplanung der kommunalen Jugendhilfe steht im engen Bezug zur 

„Zielentwicklung, Bestandsaufnahme und Bedarfseinschätzung“ (vgl. Jordan, 

Schone, 2011, S. 146). Denn im Folgenden müssen nun konkrete Vorstellungen 

über „Aktivitäten, Programme, Konzepte, Dienste und Einrichtungen zur 

bedarfsgerechten Gestaltung“ umgesetzt werden (vgl. Maykus, Schone, 2011, S. 

146). 

In diesem Handlungsschritt geht es darum, auf der Grundlage des erhobenen 

(IST)- Bestandes und der entsprechend ausgehandelten (SOLL)- Bedarfe, im 

politischen und fachlichen Sinne, „Handlungsbedarfe für notwendige 

Gestaltungskonsequenzen zu formulieren“ (Maykus, Schone, 2011, S. 146). 

Entsprechende Gestaltungskonsequenzen beziehen sich in der Regel auf: 

• „die quantitative und qualitative Anpassung bestehender und in ihrer 

grundsätzlichen Notwendigkeit unbestrittener Angebote der Jugendhilfe an 

die herausgearbeiteten aktuellen fachlichen Erfordernisse, 

• Die Umstrukturierung oder Umprofilierung vorhandener Angebote, die 

aufgrund veränderter Bedarfslagen oder eines veränderten 

Inanspruchnahmeverhaltens der Betroffenen neue Arbeitsformen und – 

schwerpunkte entwickeln müssen (z.B. vom Jugendzentrum zur mobilen 

Jugendarbeit), 

• die Schaffung neuer Angebote und Arbeitsansätze, die sich in der 

Bedarfsdiskussion als hilfreich oder gar notwendig herauskristallisiert haben 

(z.B. Zufluchtstätten für sexuell misshandelte Mädchen und Frauen)“ 

(Maykus, Schone, 2011, S. 146). 

Zudem existieren laut Gesetzgeber bestimmte Ziele und Strukturgrundsätze, 

denen sich die Kinder- und Jugendhilfe auszurichten hat: 

• „Leitkonzept ‚Lebensweltorientierung‘ – Bezug zu einer 

sozialraumbezogenen Jugendhilfe; 

• plurale und „vernetzte“ Angebotsstruktur; 
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• Ausrichtung an Wirksamkeitskritierien; 

• Priorität bei Regionen mit sozial belastenden Lebenssituationen; 

• Vereinbarkeit von Familie und Beruf; 

• Migrations-und kultursensible Gestaltung der Jugendhilfe; 

• Förderung von Eigenaktivität und Selbsthilfe“ (Merchel, 2016, S. 100). 
 
Festzuhalten ist, dass sich die Maßnahmenplanung im Jugendhilfeprozess sich in 

der Regel auf „die Benennung konkreter, fachlich begründeter Handlungsbedarfe 

beschränken“ wird (vgl. Maykus, Schone, 2011, S. 147f.). Dabei ist jedoch eine 

Reihe von gesetzlichen Vorgaben zu berücksichtigen, die das SGB VIII für die 

Ausgestaltung der Jugendhilfe formuliert: 

• „Gewährleistung der Vielfalt von Trägern unterschiedlicher 

Wertorientierungen und der Vielfalt von Inhalten, Methoden und 

Arbeitsformen (§ 3 Abs. 1 SGB VIII) (Pluralität); 

• Partnerschaftliche Zusammenarbeit der öffentlichen mit der freien 

Jugendhilfe (§ 4 Abs. 1 SGB VIII) (Partnerschaft); 

• Gewährleistung des Wunsch- und Wahlrechts der Betroffenen (§ 5 SGB 

VIII); 

• Berücksichtigung der unterschiedlichen Lebenslagen von Mädchen und 

Jungen (§ 9 SGB VIII); 

• Bevorzugung von solchen Maßnahmen, die stärker an den Bedürfnissen 

von Betroffenen orientiert sind und deren Einflussnahme auf die 

Ausgestaltung der Maßnahme gewährleisten (§ 74 Abs. 4 SGB VIII) 

(Partizipation); 

• Vorsorge für unvorhergesehene Bedarfe (§ 80 Abs. 1 SGB VIII) 

(Flexibilität)“ (Maykus, Schone, 2011, S. 147). 

Die Stadt Dessau-Roßlau hat das Stadtgebiet im Vorfeld der Erarbeitung des 

Jugendhilfeplans,    Teilplan    Kinder-    und    Jugendarbeit,    in    sogenannte 

„Planungsräume“ unterteilt, mit dem Ziel einer Kompetenzbündelung. Für diese 

acht Planungsräume wurden bestimmte Handlungsempfehlungen ausgesprochen, 

die den gesetzlichen Rahmenbedingungen Folge leisten und sich an den 

Bedürfnissen und den Bedarfen der Kinder und Jugendlichen im Planungsgebiet 

orientieren (siehe Anlage Nr. 8). Insgesamt verfügt die Stadt Dessau-Roßlau über 

zehn  freie  Träger,  welche  in  den  Arbeitsfeldern  der  „offenen  Kinder-  und 
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Jugendarbeit, internationalen Jugendarbeit, Kinder- und Jugenderholung, 

außerschulischen Jugendbildung, Jugendberatung, Jugendarbeit in Sport, Spiel 

und Geselligkeit, in der Arbeitswelt-, schul- und familienbezogenen Jugendarbeit, 

Jugendverbandsarbeit, Jugendsozialarbeit, Straßensozialarbeit, Schulsozialarbeit, 

Jugendberufshilfe sowie im Jugendschutz“ tägig sind (vgl. Jugendhilfeplanung, 

Teilplan Kinder- und Jugendarbeit, 2011, S. 2). 

 
 
 

4.2.5 Evaluation und Fortschreibung 

„Unter Evaluation sozialplanerischer Maßnahmen wird die systematische 

Erfassung und Analyse der subjektiven und objektiven Effekte verstanden, die als 

Ergebnisse dieser Maßnahmen festgestellt werden können. Das Ziel dabei ist die 

Effektivität und die Effizienz laufender Maßnahmen zu überprüfen und daraus 

Schlüsse und Folgerungen für zukünftige Handlungsbedarfe zu ziehen“ (Maykus, 

Schone, 2011, S. 149). 

Im Allgemeinen kann am festhalten, dass es in diesem letzten 

Planungsschritt darum geht, zu untersuchen und zu bewerten, 

• „ob die ursprüngliche Problemsicht angemessen und die daraus 

abgeleiteten Bedarfsannahmen realistisch waren, 

• ob die als Handlungsbedarfe formulierten Maßnahme-Entscheidungen in 

qualitativer und in quantitativer Hinsicht den Erwartungen entsprochen 

haben, 

• ob die anvisierte Aufgabe zufriedenstellend gelöst wird und 

• welche Anpassungen und Korrekturen für eine effizientere 

Aufgabenwahrnehmung in Zukunft für erforderlich erachtet werden“ 

(Maykus, Schone, 2011, S. 149). 

Das SGB VIII sieht die Jugendhilfeplanung als Daueraufgabe der öffentlichen 

Träger der Jugendhilfe an, so sind Evaluation und Fortschreibung weniger als 

eigenständige Bestandteile des Planungsprozesses- im  Gegenteil:  diese 

Elemente stellen vielmehr eine kontinuierliche Komponente  im 

Planungsprozesses dar. „Bestandsaufnahme, Zielentwicklung und 

Bedarfsfeststellung beginnen keinesfalls bei Null, sondern sind gleichsam als 

Evaluation        und        Fortschreibung        vorhandener        Bedarfs-        und 



42  

Maßnahmenentscheidung angelegt. Insofern gilt die Aufforderung zur Evaluation 

und Fortschreibung von Beginn der Planung an über den gesamten Prozess 

hinweg für alle anderen skizzierten Planungselemente“ (Maykus, Schone, 2011, S. 

149). 

Allerdings ist die Fortschreibung in den Planungsberichten des 

Jugendamtes von Bedeutung. Denn im Zusammenhang mit dem Planungsbericht 

„bietet es sich an, neben einer  Umsetzungsbilanz der bisherigen Beschlüsse 

(Evaluation) die weiteren Empfehlungen und Perspektiven in Form von 

Fortschreibungen der bisher geleisteten Arbeit zu erfassen“ (Maykus, Schone, 

2011, S. 149f.). 

Am Beispiel der Stadt Dessau-Roßlau kann für den beschriebenen Prozess der 

Evaluation/ Fortschreibung Folgendes festgehalten werden: „Die aktuelle 

Jugendhilfeplanung, Teilplan Jugendarbeit, beinhaltet eine Reihe von 

Veränderungen der Angebote für Kinder und Jugendliche in den nächsten Jahren 

in Dessau-Roßlau. Die Handlungsempfehlungen sind alle kurz- bzw. mittelfristig 

umzusetzen. Über die Ergebnisse soll regelmäßig im Jugendhilfeausschuss 

berichtet werden. Verantwortlich sind dafür die Verwaltung des Jugendamtes und 

der Unterausschuss Jugendhilfeplanung. 

Beim Teilplan Jugendarbeit handelt es sich um einen laufenden 

Planungsprozess der in den nächsten Jahren immer wieder aktualisiert und 

fortgeschrieben wird. Wesentlicher Bestandteil ist dabei die regelmäßige Analyse 

(2 - 3 Jahre) des örtlichen Bedarfs unter Berücksichtigung der vorhandenen 

Angebotsstrukturen. Spätestens Ende 2014 soll eine neue Betrachtung der 

aktuellen Situation erfolgen“ (Jugendhilfeplanung, Teilplan Kinder- und 

Jugendarbeit, 2011, S. 128). Eine Betrachtung der aktuellen Jugendhilfe findet 

jedoch erst im Jahr 2017/2018 statt – hierfür wird eine erneute Befragung der 

Betroffenen durchgeführt, um einen Konsens zwischen  Bedürfnissen  und 

Bedarfen festzusetzen. 
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5. Fazit  
 
 
„Der Prozess der Jugendhilfeplanung- Warum die (kommunale) 

Jugendhilfeplanung einen Balanceakt darstellt“ lautet der Titel meiner 

Bachelorarbeit. Doch warum die (kommunale) Jugendhilfeplanung einen 

Balanceakt darstellt, konnte anhand meines Beispiels, der Stadt Dessau-

Roßlau, nicht eindeutig dargestellt werden. Dessau-Roßlau zählt ohne Zweifel 

zu den Paradebeispielen bei der Umsetzung des Auftrages vom Gesetzgeber. 

Trotzallem muss man sich durchaus bewusst sein, dass dies nicht bundesweit 

der Regelfall ist. 

Auch über 25 Jahre nach der Verabschiedung des Auftrages vom Gesetzgeber im 

SGB VIII, an die öffentlicher Träger der Jugendhilfe, ist Jugendhilfeplanung nicht 

gleich Jugendhilfeplanung. Der Gesetzgeber formuliert in seinen Ausführungen 

bestimmte Rahmenbedingungen, welche umgesetzt werden müssen, jedoch nicht 

in welchem Umfang und in welcher Art und Weise. Und genau an diesem Punkt 

werden Abstufungen in der (kommunalen) Jugendhilfeplanung vorgenommen, vor 

allem in qualitativer Hinsicht. Deshalb sollte eine „gute“ Jugendhilfeplanung die 

Gradwanderung zwischen menschlichen Bedürfnissen und Lebenslagen, 

finanziellen Rahmenbedingungen sowie politischen Kontexten bewältigen.  

Einerseits stellt Jugendhilfeplanung einen Beitrag zur Wahrung der Einheit von 

Kinder- und Jugendhilfe dar, andererseits jedoch muss sich die 

Jugendhilfeplanung Herausforderungen stellen, welche den Planungsprozess zu 

einer Odyssee machen, um dann nachweislich in Misserfolg zu münden. Denn die 

aktuellen Befunde der Kinder- und Jugendhilfestatistik (bundesweit) vermitteln 

eine erschreckende Realität (vgl. Maykus, Schone, 2011, S. 411). 

„Die Daten zeigen, dass Kinder- und Jugendhilfe auf diese aktuellen 

Anforderungen mit einer internen Ungleichzeitigkeit und Niveauverschiebung 

reagiert: Sie erfährt nicht im Ganzen, sondern leistungsfeldspezifisch deutliche 

Veränderungen“ (Maykus, Schone, 2011, S. 411). 

Gerade in der augenblicklichen Jugendhilfedebatte wird immer wieder erörtert auf 

welche Faktoren diese negative Entwicklung zurückzuführen ist. Ob nun der 

demografische Wandel, finanzielle Einschränkungen, mangelnde Beteiligung der 

Adressat_innen, die Grundeinstellung des Fachpersonals oder die Komplexität im 
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Planungsprozess die Ursache des Dilemmas darstellen, gilt es zu verifizieren und 

zu beseitigen. Im Zuge dessen ist es immer wieder von großer Bedeutung die 

Ziele und Maxime der (kommunalen) Kinder- und Jugendhilfe neu zu justieren, 

„ihre Methoden und Handlungsroutinen daraufhin verortet sowie die Organisation 

ihrer Angebote bedacht“ (Maykus, Schone, 2011, S. 412). 

Dabei verfolgt Jugendhilfeplanung doch „nur“ ein Ziel: „Kinder- und Jugendhilfe will 

mit ihren Angeboten einen Beitrag zur sozialen Gerechtigkeit leisten und 

Bedingungen des Aufwachsens junger Menschen effektiv mitgestalten“ (Maykus, 

Schone, 2011, S. 411). 

Aus diesem Grund lässt sich zusammenfassend resümieren, dass Jugendhilfe in 

seiner ganzheitlichen Komplexität, aus unterschiedlichsten Gründen, immer 

wieder eine Herausforderung für alle Beteiligten darstellt. Es gilt sich diesen 

Herausforderungen zu stellen, die Bedarfe an die Bedürfnisse der Adressat_innen 

anzupassen und somit langfristig gesehen einer Marginalisierung der Zielgruppen 

entgegenzuwirken. Trotz des demografischen Wandels bedeuten weniger Kinder 

und Jugendliche nicht weniger Kinder- und Jugendhilfe; ganz im Gegenteil!
































































































































